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Internet: 

www.ev-vsa-rhein-neckar.de 

 

Postanschrift: 

Postfach 11 25 

74907 Meckesheim 

 
Hausanschrift: 

Schatthäuser Straße 6 

74909 Meckesheim 

 

Öffnungszeiten: 

Mo bis Fr 08.15 – 12.00 Uhr 

Mo bis Do 13.30 – 16.00 Uhr 

 

Bankverbindungen: 

Sparkasse Heidelberg 
BLZ 672 500 20 

KTO 7029837 

IBAN DE73 6725 0020 0007 0298 37 

BIC SOLADES1HDB 

 

Volksbank Neckartal 

BLZ 672 917 00 

KTO 78000 

IBAN DE33 6729 1700 0000 0780 00 
BIC GENODE61NGD 

 

Evangelische Bank 

BLZ 520 604 10 

KTO 5020549 

IBAN DE96 5206 0410 0005 0205 49 

BIC GENODEF1EK1 

 

Vorsitzender des Verwaltungsrates: 

Dekan Ekkehard Leytz 
 

Stellvertretender Vorsitzender: 

Theo Kraus 

 

Geschäftsführerin: 

Simone Heitz 

Evangelischer 

Verwaltungszweckverband 

Rhein-Neckar 

Körperschaft des öffentlichen Rechts 

Verwaltungs- und 

Serviceamt Meckesheim 

Meckesheim, den 27.08.2020 

 

 

Sachbearbeiter: 

Vanessa Klein 

 

E-Mail: 

vanessa.klein@vsa.ekiba.de 

 
Telefon-Durchwahl: 06226/9234-54 

Telefon-Zentrale: 06226/9234-0 

Telefax: 06226/9234-20 

 
Stadt Bad Rappenau 

Kirchplatz 4 

74906 Bad Rappenau 

 
 

 
 

 
Evang. Kindergärten Bad Rappenau  
Steigende Verwaltungskosten gem. VSA-Gesetz 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

aufgrund von Vorgaben der europäischen Union und im Hinblick auf  

§ 2 b Umsatzsteuergesetz wurden die Verwaltungsstrukturen inner-

halb der Evangelischen Kirche Baden durch das neue, zum 

01.01.2020 in Kraft getretene, VSA-Gesetz ergänzt und optimiert. Die 

neuen Anforderungen, einschließlich des Anschluss- und Benutzungs-

zwangs, werden schrittweise bis Ende 2022 vollständig umgesetzt 

(Übergangszeitraum). 

 

Für die Übernahme von weiteren allgemeinen Verwaltungsaufgaben 

und Geschäftsführungsaufgaben für die Evangelischen Kindergärten 

in Bad Rappenau erfordert dies ab dem 01.01.2021 höhere Verwal-

tungskosten. Somit werden zukünftig, zusätzlich zu unserem bisheri-

gen Aufgabenkatalog, nachfolgende Leistungen übernommen: 

 
1.) Personalverwaltung: 

Die Personalabteilung des Verwaltungs- und Serviceamtes hat 

bisher nur Vergütungsakten geführt. Darüberhinausgehende 

Unterlagen wurden im Pfarramt verwahrt.  

Ab 2021 wird die Führung und Verwaltung der gesamten Per-

sonalakte (Vergütungs- und Personalakte) im Verwaltungs- 

und Serviceamt übernommen.  

 

2.) Arbeitsschutz, Datenschutz, IT-Sicherheit: 

Dieser Bereich wird teilweise auch derzeit schon durch das 

Verwaltungs- und Serviceamt Meckesheim übernommen. Die 

erforderliche Mitarbeiteranzahl zur Bewältigung der Aufgaben 

war bisher aber noch nicht aufgebaut.  

Um den Datenschutz, der nach der EU-Datenschutzverordnung 

gesetzlich gefordert ist, im notwendigen Maße gewährleisten 

zu können, wird in diesem Bereich mehr Personal benötigt. 

Dies beinhaltet auch Besichtigungen, Schulungen und Beratun-

gen direkt vor Ort in den einzelnen Kindergärten, um gezielt 
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auf die jeweiligen Bedürfnisse hinsichtlich des Datenschutzes eingehen zu kön-

nen.  

 

Im Arbeitsschutz sind die Anforderungen nach den rechtlichen Rahmenbedingun-

gen deutlich gestiegen, sodass auch in diesem Bereich mehr Aufgaben übernom-

men werden müssen.  

 

Die IT-Sicherheit wurde bisher nicht vom Verwaltungs- und Serviceamt übernommen. 

Hier ist eine verstärkte Beachtung und ein Aufbau notwendig, um beispielsweise ge-

währleisten zu können, dass die Datenübermittlung auf sicheren Kanälen erfolgt. In der 

Praxis ist die Kommunikation und Datenübermittlung z.B. im Austausch zwischen KiTa 

und Mitarbeitervertretung oder Kirchengemeinderat zu optimieren.  

 

3.) Kosten Fachberatung: 

Da die Fachberatung ab 01.01.2021 nicht mehr bei dem Diakonischen Werk angeglie-

dert sein wird, sondern direkt im Evangelischen Verwaltungsamt Meckesheim, wird die 

Zusammenarbeit mit der Fachberatung insgesamt neu strukturiert und aufgebaut. So-

mit werden künftig engere Absprachen und Abstimmungen stattfinden können und die 

Zusammenarbeit wird enger verzahnt sein. Die Einrichtungen profitieren so von einer 

besseren Beratung und Hilfestellung bei auftretenden Problemen, da pädagogische und 

verwaltungstechnische Aspekte gleichermaßen einfließen.  

 

Die bisherigen Betriebsausgaben für die Fachberatung in Höhe von 440 € pro Gruppe 

fließen künftig in die Verwaltungskosten ein und werden in der Betriebskostenabrech-

nung nicht mehr separat als Sachverständigenkosten ausgewiesen.   

 

4.) Bauunterhaltung: 

In den höheren Verwaltungskosten ist auch die Übernahme der kleinen Bauunterhal-

tung durch unsere Bauabteilung inbegriffen. Somit ist eine engere Betreuung der Kir-

chengemeinden gewährleistet. 

Durch ein regelmäßig durchgeführtes Fachcontrolling in den kirchlichen Kindergärten 

können Mängel und Renovierungsbedarf frühzeitig erkannt werden. 

Dies führt dazu, dass hohe Folgekosten durch unentdeckte bauliche Mängel vermieden 

werden können, sodass es zu keinem Renovierungsstau mehr kommt und die Kosten 

gleichmäßiger auf die einzelnen Jahre verteilt werden können. 

 

 

Gerne würden wir künftig – statt der bisherigen prozentualen Abrechnung der Verwaltungskos-

ten – nur die tatsächlich anfallenden Verwaltungskosten mit der Stadt Bad Rappenau abrech-

nen und diese dann auch entsprechend nachweisen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 
Vanessa Klein 
-Geschäftsführung Kindergärten- 

 

 


